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1. Einleitung 

Die Universität Duisburg-Essen bekennt sich ausdrücklich zur Verhinderung und Verfolgung von 

Korruption. 

Ziel dieser Richtlinie ist es, Korruptionsgefahren entgegen zu wirken und korrupte Verhaltenswei-

sen aufzudecken. Damit unterstützt die Universität Duisburg-Essen die „Grundsätze zur Korrupti-

onsprävention“ des Vereins „Universität NRW-Landesrektorenkonferenz der Universitäten e. V..1 

Eine einheitliche Definition des Begriffes Korruption gibt es nicht. Für die Universität bedeutet Kor-

ruption den Missbrauch einer amtlichen Funktion bzw. das Anstreben von (persönlichen) Vorteilen 

unter gleichzeitiger Verschleierung dieser Handlungsweise. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Eine übergreifende gesetzliche Korruptionsstrafvorschrift existiert nicht, sondern das mit Korruption 

verbundene Unrecht wird im Wesentlichen mit den folgenden Straftatbeständen sanktioniert: 

 Vorteilsannahme § 331 StGB 

 Bestechlichkeit § 332 StGB 

 Vorteilsgewährung § 333 StGB 

 Bestechung § 334 StGB 

 besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung § 335 StGB 

 Unterlassung der Diensthandlung § 336 StGB 

 Strafvereitelung im Amt § 258a StGB 

 Betrug § 263 StGB 

 Untreue § 266 StGB 

 Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr § 299 StGB 

 Verletzung des Dienstgeheimnisses in einer besonderen Geheimhaltungspflicht  

§ 353b StGB 

 Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat  § 357 StGB 

 

                                                           

1 „Grundsätze zur Korruptionsprävention“; Verein „Universität NRW-Landesrektorenkonferenz der Universitäten e. V.; 12.10.2012 
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Für den Öffentlichen Dienst gelten außerdem das Korruptionsbekämpfungsgesetz, sowie Rege-

lungen in Tarifverträgen und Beamtengesetzen. Diese Gesetze und Regelungen sind Bestandteile 

dieser Richtlinie. 

Dies gilt insbesondere für: 

 das Korruptionsbekämpfungsgesetz vom 16.12.2004 (Anlage 1)  

 den Erlass „Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung 

RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales, zugleich im Namen der Ministerprä-

sidentin und aller Landesministerien, vom 20.08.2014 - IR 12.02.02“ (Anlage 2) 

 

3. Ziele 

Ziel dieser Korruptionspräventionsrichtlinie ist es, alle Beschäftigten der Universität zu sensibilisie-

ren, Situationen zu erkennen, die auch ungewollt in eine Korruptionsverstrickung führen könnten. 

Außerdem gibt die Richtlinie ihnen ein Instrument an die Hand, um bereits im Vorfeld korruptions-

gefährdendes Handeln zu erkennen. 

Zugleich soll die Handlungssicherheit der Beschäftigten, insbesondere im Hinblick auf die beste-

henden straf- und dienstrechtlichen Regelungen verbessert werden. 

Korruption ist kein Kavaliersdelikt und schafft Abhängigkeiten. Sie kann bereits bei kleinen Gefäl-

ligkeiten beginnen. Alle Beschäftigten sind daher verpflichtet, jeden Anschein für persönliche Vor-

teilsnahme, die im Zusammenhang mit ihren dienstlichen Aufgaben steht, zu vermeiden. 

 

4. Annahme von Geschenken oder sonstigen Vergünstigungen 

4.1  Grundsätzliche Verfahrensweise 

Die Annahme von Geschenken und sonstigen Vergünstigungen im Zusammenhang mit dienstli-

chen Tätigkeiten ist grundsätzlich verboten. 

Geschenke und sonstige Vergünstigen können beispielsweise sein: 

 Zahlung von Bargeld, 

 Gewährung eines unüblich hohen Rabatts bei Einkäufen, 

 Zahlung marktunüblich hoher Vergütung auch für genehmigte Nebentätigkeiten, 

z. B. Vorträge und Gutachten, Beirats- und Aufsichtsratstätigkeiten, 

 Überlassung von Fahrkarten oder Flugtickets, 

 Mitnahme auf Reisen, 
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 Bewirtungen, die Einladung zum Essen, zum Theaterbesuch oder Besuch von sonstigen 

Veranstaltungen, 

 Zahlungen von bargeldähnlichen Gutscheinen, z. B. Eintritts-, Telefon- oder Geldkarten, 

 Überlassung von Gegenständen zum privaten Gebrauch, z. B. Fahrzeuge, Notebooks, 

 Gewährung von Unterkunft, 

 erbrechtliche Begünstigungen, z. B. Bedenken mit einem Vermächtnis oder Einsetzung als 

Erbe, 

 Überlassung von sonstigen Zuwendungen und Geschenken, z. B. Schmuck, Geburtstags- 

und Weihnachtspräsente. Private Geschenke an Kolleg*innen ohne Erwartung einer dienst-

lichen Gegenleistung sind erlaubt. 

 Preisgelder im Zusammenhang mit einer wissenschaftlichen Ehrung, wenn die Auswahl der 

Preisträgerinnen bzw. Preisträger nicht durch eine Nominierung und ein unabhängiges 

Komitee erfolgt ist, 

 Ein zu niedrig verzinstes Darlehen oder ein Darlehen ohne geschäftsübliche Sicherheiten, 

 Vermittlung und Vergabe von Nebentätigkeiten – auch von Beschäftigungen für Angehörige 

von Mitarbeitern. 

Bei Fragen/Unklarheiten soll der Korruptionsbeauftragte angesprochen werden. 

 

4.2 Annahme von Geschenken oder sonstigen Vergünstigungen im Ausnahmefall 

Unter Beachtung der geltenden Regelungen können Geschenke und sonstigen Vergünstigungen 

im Ausnahmefall nach ausdrücklicher Zustimmung des Vorgesetzten angenommen werden. Diese 

Zustimmung des Vorgesetzten kann bis zu einem Wert von 100 € inkl. MwSt. je Einzelfall erteilt 

werden. Außerdem ist vom Beantragenden das Überwiegen des öffentlichen Interesses eindeutig 

und schriftlich darzulegen. Die Genehmigung muss ebenfalls schriftlich erfolgen. 

 

4.3 Generelle Genehmigung für geringwertige Geschenke 

Eine generelle Genehmigung liegt für folgende Sachverhalte vor: 

 Annahme von geringwertigen Aufmerksamkeiten (z.B. Massenwerbeartikel wie Kugel-

schreiber, Kalender, Schreibblöcke, Schlüsselanhänger, Stofftaschen), soweit deren Wert 

insgesamt 15 € inkl. MwSt. nicht übersteigt, 
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 Eintrittskarten sowie die übliche Bewirtung bei allgemeinen Veranstaltungen, an denen Be-

schäftigte im Rahmen ihres Amtes, im dienstlichen Auftrag oder mit Rücksicht auf die mit 

dem Amt verbundenen gesellschaftlichen Verpflichtungen teilnehmen (z. B. Einführung und 

Verabschiedung von Amtspersonen, offizielle Empfänge, gesellschaftliche Veranstaltun-

gen, die der Pflege dienstlicher Interessen dienen, Jubiläen, Eröffnungen und Ausstellun-

gen), 

 die Teilnahme an üblichen Bewirtungen aus Anlass oder bei Gelegenheit dienstlicher Hand-

lungen, Besprechungen, Besichtigungen und dergleichen, wenn sie üblich und angemes-

sen sind, oder wenn sie ihren Grund in den Regeln des Verkehrs und der Höflichkeit ha-

ben, denen sich auch Beschäftigte nicht entziehen können, ohne gegen gesellschaftliche 

Formen zu verstoßen,  

 entsprechendes gilt auch für die Annahme von Vorteilen, welche die Durchführung eines 

Dienstgeschäftes erleichtern oder beschleunigen (z. B. die Abholung einer bzw. eines Be-

schäftigten mit einem Kraftfahrzeug vom Bahnhof oder Flughafen); Genehmigungen ent-

binden nicht von Angaben nach reisekostenrechtlichen Vorschriften,  

 die Annahme von Geschenken, die jede Besucherin bzw. jeder Besucher bei einer Ausstel-

lung oder Messe erhält, ohne dass der oder dem Zuwendenden die Person des Empfän-

gers bekannt ist, 

 die Annahme von Fachliteratur (einschließlich elektronischer Medien), soweit es sich um 

vom Verlag oder von der Autorin bzw. dem Autor zum Zwecke der Forschung oder Lehre 

oder zum dienstlichen Gebrauch zur Verfügung gestellte Prüf- oder Belegexemplare han-

delt. 

Die Genehmigung gilt nicht für den Fall, dass mit der Zuwendung eine rechtswidrige Handlung 

erreicht werden soll. 

 

5. Kontaktperson für Korruptionsprävention 

Die Kontaktperson für Korruptionsprävention wird von der Hochschulleitung ernannt und auf der 

Website der UDE bekannt gegeben. 

Ihre wesentlichen Aufgaben sind: 

 Ansprechpartner*in für Beschäftigte und Hochschulleitung in Fragen der Korruptionsprä-

vention 

 Mitwirkung bei Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Korruptionsprävention 

 Beobachtung und Bewertung von Korruptionsanzeichen 

 Initiierung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention 

 Information der Hochschulleitung 
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Zur Erfüllung ihrer bzw. seiner Aufgaben erhält sie oder er ein uneingeschränktes aktives Informa-

tionsrecht. 

 

6. Personalführung, Dienst- und Fachaufsicht 

Die Dienst- und Fachaufsicht wird konsequent ausgeübt und umfasst eine aktive vorausschauende 

Personalführung und Personalkontrolle. In diesem Zusammenhang achten die Vorgesetzten auf 

Korruptionssignale. Sie sensibilisieren ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Korruptionsgefah-

ren (z. B. in Abteilungsbesprechungen, Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen). 

Auch ist es wichtig, deutlich zu machen, dass Fälle von Korruption in der Arbeitsumgebung an ver-

antwortlicher Stelle zu melden sind. Dies sind die Dienstvorgesetzten und/oder der Korruptions-

präventionsbeauftragte.  

Korruption ist kein Kavaliersdelikt und führt zu rechtlichen -insbesondere arbeitsrechtlichen - Kon-

sequenzen für den Betroffenen. 

 

 

Diese Korruptionspräventionsrichtlinie gilt für alle Mitglieder und alle Angehörigen der Universität 

Duisburg-Essen und tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie gilt bis auf Widerruf. 

 

Duisburg und Essen, den 18. Oktober 2017 

 

 

Der Rektor der      Der Kanzler der 

Universität Duisburg-Essen     Universität Duisburg-Essen 

Prof. Dr. Ulrich Radtke     Dr. Rainer Ambrosy 
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